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Wir bestätigen den Erhalt Ihrer E-Mail. 

 
Im Rahmen einer gemeinsamen Operation zwischen EUROPOL, der ÖSTERREICHISCHEN POLIZEI und der DEUTSCHEN 

BUNDESPOLIZEI wurde eine digitale Untersuchung durchgeführt. Ziel war die Bekämpfung von Kinderpornografie, Pädophilie und 

Menschenhandel im Internet. 

 
Es liegen eindeutige Beweise vor, dass Sie kinderpornografische Inhalte abgerufen haben. Ihre IP-Adresse und E-Mail-Adresse 

bestätigen Ihre Beteiligung. Die Beweise wurden mittels Satelliten- und IP-Überwachungssystemen gesichert. 

 
Derzeit sind Ihre Daten vertraulich. Eine Weitergabe erfolgt nur bei gerichtlichem Verfahren. Wenn Sie Ihre Reputation schützen 

wollen, antworten Sie bitte umgehend. 

 
OPTIONEN: 

 
1. Gerichtsverfahren: 

Datenweitergabe an Behörden (AUT, DE, EUROPOL). Öffentliches Verfahren, Eintragung ins Sexualstrafregister, Meldung an 

Kinderschutzorganisationen. 

 
2. Einvernehmliche Einigung: 

Strafzahlung i.H.v. 12.850 € gemäß folgenden Gesetzen: 

AUT: 207a, 207, 218 StGB | DE: 184b, 176, 184d StGB 

 
STRAFTATEN: 

 
ÖSTERREICH: 

- Kinderpornografie (207a) 

- Sexuelle Kontakte mit Minderjährigen (207) 

- Obszöne Online-Handlungen (218) 

 
DEUTSCHLAND: 

- Besitz/Verbreitung von Kinderpornografie (184b) 

- Missbrauch Minderjähriger (176) 

- Online-Exhibitionismus (184d) 

 
FOLGEN BEI INAKTIVITÄT: 

- Internationaler Haftbefehl 

- Eintrag ins Sexualstrafregister 

- Meldung an Kinderschutzbehörden 

 
KONTAKT: 

EUROPOL – Eisenhowerlaan 73, 2517 KK Den Haag, NL 

Bundespolizei – Rochstr. 6, 10178 Berlin, DE 

Innenministerium – Herrengasse 7, 1010 Wien, AT 


	OPTIONEN:
	STRAFTATEN:
	DEUTSCHLAND:
	FOLGEN BEI INAKTIVITÄT:
	KONTAKT:

